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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durch-

führung von Forschungs- und Entwicklungsaufträ-

gen sowie Dienstleistungen an der Technischen Uni-

versität Darmstadt (TUDA) 

1. Definitionen 

1.1 Arbeitsergebnisse. Resultate der im Auftrag ver-

einbarten Forschung und Entwicklung, die bei der 

Durchführung des Auftrags entstehen, einschließlich 

der erstellten Berichte und Unterlagen. 

1.2 Altrechte. Schutzrechte oder vor Durchführung 

des Auftrags entstandenes Know-how sowie Erfin-

dungen, die aktiv in den Auftrag eingebracht wer-

den. 

1.3 Know-how. Gesamtheit nicht patentierter prak-

tischer Kenntnisse und Daten, die durch Erfahrungen 

und Versuche gewonnen werden und die geheim, 

das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht 

zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den Ver-

tragsgegenstand von Bedeutung und nützlich sind, 

und identifiziert sind, das heißt umfassend genug be-

schrieben, sodass geprüft werden kann, ob sie die 

Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen. 

1.4 Neurechte. Im Rahmen der Durchführung des 

Auftrags auf die Arbeitsergebnisse gemeldete (§ 5 

ArbEG) Erfindungen, entstandene Schutzrechte so-

wie entstandenes Know-how. 

1.5 Schutzrechte. Angemeldete oder erteilte Pa-

tente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halblei-

tererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für 

Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche 

Zertifikate erlangt werden können, und Sorten-

schutzrechte; Designs und Gemeinschaftsge-

schmacksmuster sowie Urheberrechte und ver-

wandte Schutzrechte. 

2. Anwendungsbereich 

2.1 Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen gelten für Verträge zwischen TUDA und ihren 

Auftraggebern, die die Durchführung von For-

schungs- und Entwicklungsaufträgen sowie die Er-

bringung von Dienstleistungen durch TUDA zum Ge-

genstand haben. Hierzu zählen nicht Leistungen auf 

den Gebieten der Weiterbildung und der Lehre. Be-

dingungen des Auftraggebers und abweichende Ver-

einbarungen gelten nur, wenn TUDA diese schriftlich 

anerkannt hat. Die Schriftform wird auch durch die 

elektronische Form gemäß § 126a BGB gewahrt. Als 

Anerkennung gilt weder Schweigen seitens TUDA 

noch die vorbehaltlose Ausführung des Auftrages. 

2.2 Abweichende Vereinbarungen gelten jeweils nur 

für einen bestimmten Vertrag und nicht für künftige 

Verträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich 

schriftlich vereinbart ist. 

3. Vertragsgegenstand 

3.1 Vertragsgegenstand des Forschungs- und Ent-

wicklungsauftrages bzw. der Dienstleistungen sind 

die vom Auftraggeber beauftragten Leistungen ge-

mäß Angebot der TUDA (der „Auftrag“). 

3.2 Bearbeitungszeiten oder Termine gelten nur 

dann als verbindlich, wenn TUDA deren Verbindlich-

keit ausdrücklich schriftlich zugesagt hat. Erkennt 

TUDA, dass zugesagte Bearbeitungszeiten oder Ter-

mine nicht eingehalten werden können, wird TUDA 

dem Auftraggeber die Gründe für die Verzögerung 

mitteilen und mit dem Auftraggeber eine angemes-

sene Anpassung vereinbaren. 

3.3 Sollte sich während der Durchführung des Auf-

trags herausstellen, dass zur Erreichung des For-

schungsziels Leistungsänderungen erforderlich sind, 

werden die Vertragspartner die Auswirkungen der 

Änderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die 

Qualität, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten 

gemeinsam prüfen. Wenn die Vertragspartner ver-

einbaren, dass die Änderung durchgeführt wird, ist 

das schriftlich in der Abänderungsvereinbarung fest-

zuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des 

Zeitplans, Qualitätsunterschiede und gegebenenfalls 

eine zusätzliche Vergütung festzuhalten sind. 

4. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

4.1 Als Vergütung für die gemäß Ziffer 3.1 geschul-

deten Leistungen wird ein Festpreis zzgl. Umsatz-

steuer berechnet, abweichend davon kann verein-

bart werden, dass nach Aufwand zu vergüten ist. 

Sollte während der Durchführung des Auftrags ab-

sehbar werden, dass die Kostenobergrenze über-

schritten oder der vereinbarte Festpreis nicht ausrei-

chen wird, um das angestrebte Forschungsziel zu er-

reichen, werden sich die Vertragspartner über eine 

Anpassung der Vergütung verständigen. 

4.2 Zahlungen sind gemäß dem vereinbarten Zah-

lungsplan fällig. Die Umsatzsteuer wird in der Rech-

nung gesondert mit dem jeweils geltenden Umsatz-

steuersatz ausgewiesen. Bei fehlendem Zahlungs-

plan bestimmt sich die Fälligkeit nach dem in der 

Rechnung genannten Fälligkeitsdatum. Zahlungen 

sind ohne Abzug unter Angabe des in der Rechnung 

genannten Verwendungszwecks auf das von TUDA 

angegebene Konto zu leisten. Der Auftraggeber 

kommt, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit die-

ser Zahlungsverpflichtung 14 Tage nach Rechnungs-

stellung in Verzug. 

4.3 Verzugszinsen werden mit 9 % per anno über 

dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Die Gel-

tendmachung eines weiteren Schadens ist nicht aus-

geschlossen. 

4.4 Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldne-

risch. 

4.5 Der Auftraggeber kann nur aufrechnen, wenn 

seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, un-

bestritten oder von TUDA anerkannt sind. 

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

5.1 Der Auftraggeber wird in der erforderlichen 

Weise bei der Durchführung des Auftrags mitwirken 

und überlässt TUDA rechtzeitig vor Beginn unent-

geltlich alle für die Durchführung des Auftrags not-

wendigen Informationen, Materialien, Geräte, Un-

terlagen, Vorgänge etc. und stellt diese TUDA erfor-

derlichenfalls auf seine Kosten zu. 

5.2 Sofern TUDA beim Auftraggeber tätig wird, hat 

der Auftraggeber den Mitarbeitern der TUDA oder 

von ihr beauftragten Dritten im Rahmen der üblichen 

Betriebszeiten und innerhalb der betrieblichen Zu-

gangsregelungen unentgeltlich Zugang zu allen 

Räumlichkeiten, Installationen (Hardware, Software, 

Netzwerke etc.) und sonstigen Arbeitsmitteln zu ver-

schaffen, die für die ordnungsgemäße Erbringung 

des Auftrages durch TUDA erforderlich sind. Bei Be-

darf hat der Auftraggeber auch für die unentgeltliche 

Bereitstellung von funktionsfähigen Arbeitsplätzen 

für die Mitarbeiter der TUDA oder die von TUDA be-

auftragten Dritten zu sorgen. 

5.3 Erfüllt der Auftraggeber die ihm nach den Ziffern 

5.1 bis 5.2 obliegenden Verpflichtungen nicht bzw. 

nicht rechtzeitig und führt dies zu Verzögerungen 

und/oder Mehraufwand, verlängert sich der verein-

barte Zeitrahmen bzw. erhöht sich die vereinbarte 

Vergütung entsprechend der zusätzlich entstande-

nen Kosten. 

 

6. Altrechte, Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte 

6.1 Alle im Zusammenhang mit dem Vertrag anfal-

lenden Arbeitsergebnisse stehen, gleich ob schutzfä-

hig oder nicht, ausschließlich dem Auftraggeber zu, 

soweit nicht nachstehend etwas anderes vereinbart. 

Die Altrechte verbleiben grundsätzlich beim jeweili-

gen Inhaber, können jedoch für die Dauer und Zwe-

cke der Durchführung des Auftrags zur Erreichung 

des angestrebten Forschungsziels von den Vertrags-

parteien unentgeltlich genutzt werden.  

6.2 Soweit im Rahmen der Durchführung des Auf-

trags Altrechte der TUDA Verwendung finden und 

diese für die Verwertung der Arbeitsergebnisse not-

wendig sind, verpflichtet sich TUDA dem Auftragge-

ber gegen vollständige Zahlung der gemäß Ziffer 4.1 

geschuldeten Vergütung hieran, soweit für TUDA 

rechtlich möglich, ein unbeschränktes, nicht aus-

schließliches Nutzungsrecht zu marktüblichen Bedin-

gungen zum Zwecke der eigenen Nutzung sowie der 

Nutzung durch Dritte einschließlich einer eventuel-

len Unterlizenzierung einzuräumen. Im Fall von Be-

schränkungen des Nutzungsrechts, die TUDA be-

kannt sind, wird TUDA den Auftraggeber darüber in-

formieren und sich mit dem Auftraggeber abstim-

men. 

6.3 TUDA wird Erfindungen ihrer Mitarbeiter, die bei 

der Durchführung des Auftrags entstehen und unter 

die vereinbarten Anwendungsgebiete fallen, unbe-

schränkt in Anspruch nehmen und die Rechte auf 

den Auftraggeber übertragen. Der Auftraggeber 

zahlt hierfür – unabhängig von der Höhe des Erfin-

dungsanteils der TUDA – einmalig einen Betrag von 

EURO 5.000,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer 

pro Erfindung, soweit die Übertragung der Rechte 

nicht bereits in der geschuldeten Vergütung gemäß 

Ziffer 4.1 berücksichtigt ist und entsprechend im An-

gebot ein IA-Aufschlag für die Übertragung kalkuliert 

wurde. Die Zahlung wird nach Rechnungsstellung 

durch TUDA und bei der Übertragung der einzelnen 

Erfindung an den Auftraggeber fällig. 

6.4 Soweit die Erfindungen zur Anmeldung von 

Schutzrechten führen, die von dem Auftraggeber 

wirtschaftlich genutzt werden, verpflichtet sich der 

Auftraggeber zusätzlich, an TUDA eine angemessene 

Vergütung zu marktüblichen Bedingungen zu zahlen, 

über die sich die Parteien zu verständigen haben. 

6.5 Der Auftraggeber entscheidet bei den von TUDA 

auf den Auftraggeber übertragenen Erfindungen 

selbst über eine eventuelle Schutzrechtsanmeldung 

und trägt alle damit einhergehenden Kosten. Im Falle 

von Schutzrechtsanmeldungen im In- und Ausland ist 

TUDA als Mitanmelder zu nennen.  

6.7 Soweit die Arbeitsergebnisse urheberrechtlich 

schutzfähig sind oder unter verwandte Schutzrechte 

fallen, räumt TUDA dem Auftraggeber und den mit 

ihm verbundenen Unternehmen an diesen Arbeits-

ergebnissen gegen vollständige Zahlung der gemäß 

Ziffer 4.1 geschuldeten Vergütung eine unwiderrufli-

che, nicht ausschließliche Lizenz für die Dauer des 

Urheberrechts zur kommerziellen Nutzung ein. So-

weit bei Durchführung des Auftrags Know-how ent-

steht, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das 

Know-how zu nutzen. Auf die Regelungen zur Ge-

heimhaltung in Ziffer 9 wird hingewiesen. 

6.8 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der TUDA und 

ihrer Mitarbeiter sowie das Versuchsprivileg nach § 

11 PatG wird durch den Auftrag nicht eingeschränkt. 

TUDA erhält an den Arbeitsergebnissen und den ent-

standenen Schutzrechten und Urheberrechten ein 

unwiderrufliches, nicht ausschließliches, nicht über-

tragbares, kostenloses Nutzungsrecht für eigene 

nicht-wirtschaftliche und wissenschaftliche Zwecke 

in Forschung und Lehre. Unberührt hiervon bleiben 

die vereinbarten Regelungen zur Geheimhaltung der 

Arbeitsergebnisse. Die Nutzung der Arbeitsergeb-

nisse im Rahmen weiterer Forschung mit Dritten, ist 

nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftragge-

bers zulässig. Hinsichtlich der Veröffentlichungen gilt 

Ziffer 10. 

7. Sonderregelung für kauf- und werkvertragliche 

Forschungs- und Entwicklungsaufträge  

7.1 Soweit TUDA aufgrund einer ausdrücklichen Zu-

sage die Herstellung oder Lieferung einer der Stand 

der Technik entsprechenden Sache als Arbeitsergeb-

nis schuldet, finden bei Mängeln die betreffenden 

Regelungen des Kauf- oder Werkvertragsrechts nur 

nach Maßgabe nachfolgender Absätze Anwendung. 

7.2 Die Gewährleistung der TUDA erstreckt sich nur 

auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und üblicher Sorgfalt sowie auf die Ein-

haltung der anerkannten Regeln der Technik, es sei 

denn, TUDA sichert bestimmte Eigenschaften der Er-

gebnisse ausdrücklich zu. Im Gewährleistungsfalle 

wird TUDA fehlerhafte Arbeiten kostenlos innerhalb 

einer angemessenen Frist nachbessern oder, falls 

dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist oder fehlschlägt, neu erstellen. 
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7.3 Die Gewährleistungspflicht beträgt 12 Monate ab 

Abnahme der Leistung. 

8. Haftung 

8.1 TUDA wird die vereinbarten Leistungen unter An-

wendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie unter 

Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik erbringen. TUDA führt Auftragsforschung im 

Bereich der angewandten Forschung durch und er-

schließt technologisches Neuland. Dem Auftragge-

ber ist dies bekannt und erkennt die damit verbun-

denen Risiken an, dass Forschungs- und Entwick-

lungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstän-

dig erreicht werden. In keinem Fall übernimmt TUDA 

Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des 

Vertragsgegenstandes, soweit dies nicht ausdrück-

lich schriftlich zugesagt wurde. TUDA weist darauf 

hin, dass Mess- und Prüfeinrichtungen nur kalibriert 

werden, wenn dies explizit mit dem Auftraggeber 

vereinbart ist. 

8.2 TUDA steht nicht dafür ein für das tatsächliche 

Erreichen des Forschungs- und Entwicklungsziels, 

insbesondere besteht keine Gewähr dafür, dass die 

Arbeitsergebnisse des Forschungs- und Entwick-

lungsauftrags wirtschaftlich und technisch verwert-

bar sind. TUDA übernimmt keine Gewähr dafür, dass 

die von ihr erarbeiteten Arbeitsergebnisse und Alt-

rechte sowie die von ihr gewährten Nutzungsrechte 

frei von Rechten Dritter sind. Soweit entgegenste-

hende Rechte bekannt werden, teilt TUDA diese un-

verzüglich dem Auftraggeber mit. 

8.3 TUDA, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs-

gehilfen haften für schuldhafte Pflichtverletzungen, 

mit Ausnahme der einfach fahrlässigen Verletzung 

unwesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Ver-

letzung einer Pflicht, die wesentlich für die Errei-

chung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die 

Haftung der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, 

der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorherseh-

bar und typisch ist. 

Die Haftungsbeschränkungen nach 8.3 gelten nicht 

bei Ansprüchen (a) aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit, (b) aus einer über-

nommenen Garantie, (c) aufgrund eines arglistig ver-

schwiegenen Mangels sowie (d) nach dem Produkt-

haftungsgesetz. 

8.4 Die Haftung für mittelbare Schäden, entgange-

nen Gewinn, Produktionsausfall oder sonstige mit-

telbare Schäden ist - außer im Falle von Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit - ausgeschlossen. 

8.5 Erbringt TUDA die ihr obliegende Leistung nicht, 

nicht mit dem Eintritt der Fälligkeit oder nicht wie ge-

schuldet, kann der Auftraggeber nur dann Schadens-

ersatz statt der Leistung verlangen, wenn er TUDA 

erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung mit der 

Erklärung bestimmt hat, dass er die Annahme der 

Leistung nach dem Ablauf der Frist ablehnt. Ziffer 8.6 

bleibt unberührt. 

8.6 Sollte TUDA aufgrund höherer Gewalt wie z.B. 

Feuer, Streik, Aussperrung, kriegerische Ereignisse, 

staatliche Eingriffe, Naturkatastrophen, Sabotage 

etc. nicht in der Lage sein, die ihr obliegende Leistung 

zu erbringen, ist TUDA für den Zeitraum, in dem der 

Zustand höherer Gewalt anhält, von den vertragli-

chen Verpflichtungen befreit. Dies gilt auch für den 

Fall einer Pandemie (z. B. Covid-19) welche sich wirt-

schaftlich oder rechtlich wesentlich auf die Durch-

führbarkeit der vereinbarten Leistungen auswirkt (z. 

B. behördliche angeordnete Ausgangssperren, An-

ordnungen zur Betriebsschließung, Quarantäne, u. 

ä.). 

9. Geheimhaltung 

9.1 Die Vertragspartner sind verpflichtet, die bei der 

Vorbereitung und Durchführung von Aufträgen vom 

jeweils anderen Vertragspartner zugänglich gemach-

ten oder sonst bekanntgewordenen wirtschaftli-

chen, technischen und sonstigen Informationen und 

Kenntnisse während der Dauer des Auftrags ohne die 

vorherige schriftliche Einwilligung des jeweils ande-

ren Vertragspartners nicht über den Auftragszweck 

hinaus zu verwerten, zu nutzen oder Dritten zugäng-

lich zu machen. 

9.2 Die Verpflichtung gemäß Ziffer 9.1 gilt nicht für 

Informationen und Kenntnisse, die dem anderen 

Vertragspartner oder der Öffentlichkeit vor der Mit-

teilung bekannt oder allgemein zugänglich waren 

oder der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne 

Mitwirkung oder Verschulden des anderen Vertrags-

partners bekannt oder allgemein zugänglich wurden 

oder Informationen entsprechen, die dem anderen 

Vertragspartner von einem berechtigten Dritten of-

fenbart oder zugänglich gemacht wurden oder von 

einem Mitarbeiter des anderen Vertragspartners, 

der keine Kenntnis der mitgeteilten Informationen 

hatte, selbständig entwickelt wurden. 

Sollte die Offenlegung vertraulicher Informationen 

von einer Behörde oder einem Gericht oder auf-

grund Gesetzes zwingend angeordnet werden, so ist 

der empfangende Vertragspartner insoweit zur Of-

fenlegung befugt. Der empfangende Vertragspartner 

hat den anderen Vertragspartner, die die vertrauli-

chen Informationen mitgeteilt hat, über eine solche 

Anordnung unverzüglich zu informieren, soweit dies 

rechtlich zulässig ist. 

9.3 Die Verpflichtung gemäß Ziffer 9.1 gilt für beide 

Vertragspartner nach Beendigung des Auftrags für 

weitere fünf Jahre. 

9.4 Der Auftraggeber anerkennt die Notwendigkeit 

von wissenschaftlichen Vorträgen und Publikationen 

durch TUDA und wird eine dazu etwa gemäß Ziffer 

9.1 erforderliche Einwilligung nicht unbillig verwei-

gern. 

10. Negative und positive Publikationsfreiheit, Ver-

öffentlichung 

10.1 TUDA und ihre Mitarbeiter sind in Abstimmung 

mit dem Auftraggeber zu wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen über die im Rahmen dieses Vertrages 

erzielten Arbeitsergebnisse, soweit sie wissenschaft-

liche Erkenntnisse zum Gegenstand haben, berech-

tigt. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfol-

gen, dass Prüfverfahren (insbesondere Diplom-, Ba-

chelor-, Master- und Promotionsverfahren), die Ar-

beitsergebnisse enthalten, nicht behindert werden. 

Der Auftraggeber darf die Zustimmung nicht unbillig 

verweigern. Die Zustimmung zur Veröffentlichung 

gilt als erteilt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb 

von 14 Tagen nach Mitteilung in Textform wider-

spricht und der Auftragnehmer den Auftraggeber 

spätestens nach 7 Tagen nochmals zur Stellung-

nahme aufgefordert hat. Das Zustimmungserforder-

nis entfällt, wenn TUDA in Erfüllung der gesetzlichen 

oder satzungsmäßigen Verpflichtung zur Veröffentli-

chung von Forschungsergebnissen lediglich grund-

sätzliche wissenschaftliche Aussagen oder Kennt-

nisse veröffentlichen, die keine Geschäftsgeheim-

nisse darstellen. 

10.2 Der Auftraggeber ist nach vorheriger Abstim-

mung mit TUDA berechtigt, die Arbeitsergebnisse 

unter Nennung des Urhebers zu veröffentlichen. Die 

an den Arbeitsergebnissen mitwirkenden Mitarbei-

ter der TUDA werden in Veröffentlichungen im Rah-

men dieser Vereinbarung aufgeführt. Die Abstim-

mung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z.B. 

Dissertationen, Diplomarbeiten oder Habilitations-

schriften, die Arbeitsergebnisse enthalten, nicht be-

hindert werden. 

11. Laufzeit; Kündigung 

11.1 Der Vertrag tritt nach Unterzeichnung durch 

beide Vertragsparteien in Kraft und ist wirksam bis 

zur ordnungsgemäßen Erfüllung sämtlicher Ver-

pflichtungen gemäß diesem Vertrag durch die Par-

teien, soweit er nicht durch eine der Vertragspartei 

gemäß Ziffer 11.2 aus wichtigem Grund außeror-

dentlich gekündigt wird. 

11.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Ver-

trag aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündi-

gen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere das Aus-

scheiden des Projektleiters aus den Diensten der 

TUDA.  

11.3 Nach wirksamer Kündigung wird TUDA dem 

Auftraggeber das bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

erreichte Arbeitsergebnis innerhalb einer angemes-

senen Frist übergeben. Der Auftraggeber ist ver-

pflichtet, TUDA alle bis zum Ablauf der Kündigungs-

frist entstehenden Kosten zu vergüten. Dazu gehö-

ren auch die Kosten für Maßnahmen oder Personal, 

die von TUDA im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Vertragserfüllung bereits vor Ablauf der Kündigungs-

frist vertragsgemäß eingegangen worden sind und 

nicht mehr abgewendet werden können. Personal-

kosten werden nach Zeitaufwand erstattet, sofern es 

sich nicht um Fixkosten handelt. Für den Fall, dass die 

Kündigung auf einem Verschulden eines der Ver-

tragspartner beruht, bleiben Schadensersatzansprü-

che unberührt. Der andere Vertragspartner wird sich 

jedoch im Sinne der Schadensminderungspflicht 

nach besten Kräften bemühen, den Schaden so ge-

ring wie möglich zu halten. 

11.4 Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die 

Schriftform wird auch durch die elektronische Form 

gemäß § 126a BGB gewahrt. 

12. Rechtsnachfolge 

Sofern im Rahmen des Auftrags Schutzrechte lizen-

ziert werden, steht der jeweils lizenzierende Ver-

tragspartner dafür ein, dass bei einer etwaigen Über-

tragung des der Lizenz zugrundeliegenden Schutz-

rechtes die Belastungen durch diese Lizenz vom 

Übernehmer des Schutzrechtes mit übernommen 

werden. 

13. Allgemeine Bestimmungen 

13.1 Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus 

den Verträgen durch den Auftraggeber auf Dritte be-

darf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 

TUDA. 

13.2 Ergänzungen und Änderungen des Vertrages so-

wie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform oder einer schriftlichen Bestätigung. 

Ergänzungen und Änderungen sind wie diese Verein-

barung zu unterzeichnen und werden als Nachtrag 

dieser Vereinbarung angefügt. 

13.3 Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen soll die Wirk-

samkeit der übrigen Regelungen nicht berühren. 

Diese Vereinbarung bleibt bei rechtlicher Unwirk-

samkeit einzelner Teile in ihren übrigen Teilen in 

Kraft. Die Vertragspartner werden in einem solchen 

Falle eine Vereinbarung treffen, die die unwirksame 

Bestimmung durch eine rechtlich wirksame Bestim-

mung mit möglichst gleichem wirtschaftlichem In-

halt ersetzt, bzw. dem Zweck dieser Regelung mög-

lichst nahekommt.  

13.4 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Darm-

stadt. 

13.5 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss des internatio-

nalen Privatrechts. 


